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25⁵4 Fünftes Kapitel . Vom Staatscredit .

fuͤllung aͤlterer Verbindlichkeiten finden mag , iſt fuͤr ſie nur

ein ſcheinbarer Gewinn , der nicht nur durch die Verletzung

der Gerechtigkeit jedenfall zu theuer erkauft waͤre , ſondern

durch den nachtheiligen Einfluß auf alle Privattransactionen ,

auf productive Unternehmungen jeder Art , auf den ganzen

öͤkonomiſchen Zuſtand des Volks und die Hilfsquellen der

Regierung weit uͤberwogen wird .

Wo ein ſolches Papier noch nicht deprecirt iſt , da iſt es

zwar kein wirkliches Uebel ; aber die Gefahr , daß es eines

werde , iſt vorhanden , und ſchon die Vorſtellung dieſer Gefahr

kann bei dem geringſten Anlaſſe verderblich wirken , und

der Geſammtheit der Staatsglaͤubiger Verluſte bereiten ,

welche wieder gut zu machen der Regierung kein Mittel

zu Gebot ſteht ) , wenn ſie auch die Kraͤfte erlangt , den

Fortſchreiten des Uebels Grenzen zu ſetzen , oder deſſen Ukr

ſache , durch Zuruͤckfuͤhrung der Cireulation auf ihre natir⸗

liche Baſis , ganz zu beſeitigen .

Mittel , den Staatscredit zu enn und zu heben .

Nur was die Hilfsquellen der Regierunhet

vermehrt , und den Glauben an treues Wort⸗

halten naͤhrt und ſtärkt , vermag den Staats

credit zu heben und zu befeſtigen .

Weiſe Beſchraͤnkung der Creditoperationen auf wahte

Nothfaͤlle , Verminderung einer hoch angewachſenen Stunr
ſchuld in ruhigen Zeiten , um auf auſſerordentliche Faͤle

vorbereitet zu ſeyn , groͤßtmoͤgliche Sparſamkeit in allet

Zweigen des Staatshaushalts , gef ſchickte Benutzung der vor⸗

handenen Hilfsquellen , Puͤnetlichkeit in Erfuͤllung der ein/

gegangenen VVerbindlichkeiten , Feſtigkeit und *
des Geldſyſtems , Formen , welche gegen unzweckmaͤßige V

wendung der Staatskraͤfte und gegen willkuͤhrliche Wanen
) M. ſ. das 8. Kap . H. 16.
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der Rechte der Staatsglaͤubiger eine verſtaͤrkte Gewaͤhr —
leiſtung geben , dieß ſind die wahren Bedingungen des

dauernden und bluͤhenden Staatscredits . Durch die weiſe

Fuͤrſorge der Regierung fuͤr Alles , was die Fortſchritte der

Production zu beguͤnſtigen geeignet iſt , wird aber die

Grenze erweitert , welche durch die Faͤhigkeit der Staats⸗

glieder , die zur Zinszahlung erforderlichen Steuern auf —

zubringen , der Benutzung des oͤffentlichen Credits geſetzt iſt .
Die Hinwegraͤumung der Hinderniſſe einer freien Entwicke⸗

lung der productiven Kraͤfte , Anſtalten zur Verbreitung
nuͤtzlicher Kenntniſſe , zur Befoͤrderung der ſittlichen und

religioͤſen Bildung , welche ihren wohlthaͤtigen Einfluß auf
Sparſamkeit und Arbeitſamkeit des Volkes auszuuͤben nie

verfehlt , wohlgeordnete Rechtspflege , welche Jedem die
Fruͤchte ſeiner Anſtrengungen nach Moͤglichkeit ſichert , und
durch ihren Einfluß auf den Privateredit die Sammlung
der Kapitalien und deren Uebergang in die Haͤnde , wo ſie
die fruchtbarſte Anwendung finden , befoͤrdert ; nuͤtzliche
Unternehmungen zum Schutze gegen die Verwuͤſtungen der
Elemente , und zur Erleichterung des Handelsverkehrs ,
welche gleich einer Verminderung der Productionskoſten
wirken ,— Alles was auf irgend eine Weiſe den Fortſchritten
des Reichthums mittelbar oder unmittelbar guͤnſtig iſt ,
wird die Hilfsquellen der Regierung vermehren , die Grund —
lage ihres Credits befeſtigen .

Da Kriege die Quelle eines auſſerordentlichen , die Kraͤfte
des Augenblicks uͤberſteigenden Aufwands ſind
nach Endigung eines jeden Krieges ,
Schuldenlaſt zuruͤckgelaſſen hat , zur
Geſchichte aller Zeiten lehrt , daß ſelten eine Generation von
jener Krankheit der menſchlichen Geſellſchaft ganz befreit
bleibt ; darum muß man die Zeit der Ruhe benutzen , um
nicht durch die Anhaͤufung aller Schulden , welche in einer

„ ſo muß man

der eine bedeutende

Tilgung ſchreiten . Die
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Reihe von wiederkehrenden Kriegen erwachſen , zuletzt auf

den Punct zu gerathen , wo die Zinſen von den verzehrten

Werthen alle diſponiblen Mittel der Regierung hinweg—

nehmen , und ihr creditloſer Zuſtand die Nation die Beute

eines maͤchtigern und weiſern Nachbars werden laͤßt , oder

der geringſte auſſerordentliche Zufall einen Bankerott her—

beifuͤhrt , der Jammer und Elend uͤber Tauſende bringt ,

und das ganze Gebaͤude der Geſellſchaft in ſeinen Grund⸗

feſten erſchuͤttert ; oder , wo man , das Aeuſſerſte verſuchend

um ſeine Verbindlichkeiten zu erfuͤllen , Steuern auf Steuern

haͤuft , welche immer ungiebiger und druͤckender werden ,

und das Volk in Noth und Verzweiflung ſtuͤrzen.

Eine Regierung , die feſt und unerſchuͤtterlich bei den

Grundſatz beharrt , in den Zeiten der Ruhe , wo moͤglich,

ſo viel zu tilgen , als in den Zeiten der Noth geborgt wor

den , ſchuͤtzt ſich ſelbſt gegen die Gefahr uͤbereilter un

leidenſchaftlicher Unternehmungen , indem man mit deſi

groͤßerer Maͤßigung ſeinen Credit benutzt , und bei den

Ueberſchreiten der Linie , welche das wahre und dringende

Beduͤrfniß bezeichnet , um ſo groͤßern Widerſtand findet , Je

ſicherer die Generation , welche die Schulden macht , auch

darauf rechnen darf , zur Tilgung noch beitragen zu muͤſſen

Das entgegen geſetzte Syſtem fuͤhrt unvermeidlich endlich

einmal zum Ruin , ſo lange auch unerwartete gluͤckliche

Ereigniſſe die furchtbare Criſis oft verzoͤgern, und ſo wohl

feil auch die Kapitaliſten des Landes ihre neuen Anhaͤufungel

anbieten moͤgen.

Jener Grundſatz noͤthigt auch zu der groͤßten Sparſan
keit , da die Mittel zur Schuldentilgung durch Steuenl

aufgebracht werden muͤſſen , und der augenblickliche Druck,
den dieſe ausuͤben , gegen jeden Mißbrauch in der Ver

wendung empfindlicher macht , und zur klugen und geſchicktil

Benutzung der vorhandenen Hilfsquellen einen weit ſtaͤrkern
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Antrieb gibt , als der Anblick der wachſenden Schuld , deren

Tilgung man ſorglos den kommenden Geſchlechtern uͤberlaͤßt .
Der Glaube an die Gerechtigkeit der Regierung gegen

die Staatsglaͤubiger kann nur durch die regelmaͤßige und

puͤnctliche Erfuͤllung aller eingegangenen Verbindlichkeiten ,
ſelbſt im Zuſtande augenblicklicher Bedraͤngniß , genaͤhrt und

geſtaͤrkt werden . Die Opfer , welche voruͤbergehende Criſen

oft erheiſchen , um dieſen Glauben zu erhalten , werden

reichlich durch die Vortheile erſetzt , welche eine Regierung ,
bei allen ihren Creditoperationen , aus der Staͤrke des Ver⸗

trauens zieht , das ſie auf dieſem Wege ſich erwirbt .

Die Erfahrung zeigt , daß die repraͤſentativen Verfaſſun —

gen keine Schutzwehr gegen eine fortſchreitende Anhaͤufung
der Schulden , dagegen aber eine feſte Stuͤtze fuͤr die treue

Erfuͤllung der eingegangenen Verbindlichkeiten ſind . Es liegt
dies in der Natur der Sache . Wenn aber in ſolchen Staaten

die Repreſentanten des Volkes mehr von dem Eindruck

der Gegenwart beherrſcht werden ; ſo muß die Sorge der

Regierung deſto feſter die Zukunft im Auge behalten .
Jede Maaßregel , die den Glauben an die Heiligkeit der

Staatsſchuld nicht befeſtigt , oder die Hilfsquellen der Re⸗

gierung nicht vermehrt , oder die durch fruͤhere Creditopera —
tionen gebundenen Hilfsquellen mittelſt allmaͤhliger Tilgung
der Schuld nicht wieder frei macht — jede Maaßregel ,
welche die Erhoͤhung des Credits bezweckt , und nicht auf
die eine oder andere Weiſe wirkt , iſt eitel Blendwerk . Sie
kann wohl uͤber die wahre Lage der Sachen taͤuſchen, und
einen voruͤbergehenden Schein von Proſperitaͤt hervorbringen ,
aber weit entfernt , einen reellen Vortheil zu gewaͤhren ,
fuͤgt ſie vielmehr , uͤber kurz oder lang , dem wirklichen
Uebel , das man zu verbergen trachtet , noch diejenigen bei ,
welche das aus einer irre geleitenden Meinung entſpringende
Benehmen des Publicums oder der Regierung zu erzeugen pflegt .

1
*
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Dies geſchieht , wenn man durch kuͤnſtliche Mittel auf

den Curs der Papiere zu wirken ſucht . Fuͤr den Augenblick

erzeugt man die Meinung von dem Daſeyn großer Kapi —

talien , und die Hoffnung auf die fortſchreitende Verbeſſerung

des Curſes reizt Manche zum Ankauf in denoͤffentlichen Fonds.
Da aber die Wirkung nur durch eine kuͤnſtliche Ableitung

der Kapitalien aus ihren natuͤrlichen Kanaͤlen hervorgebracht

wurde , ſo fuͤhlt man bald auf der andern Seite eine Luͤcke,

die man wieder auszufuͤllen ſtrebt ; und auf die erhoͤhte

Kaufluſt folgt der Wetteifer im Verkaufen , dem Augenblick

eines ſcheinbaren Reichthums eine Criſis , die den Wohlſtand

einzelner Individuen erſchuͤttert , und auf das Wohlſeyn der

ganzen Geſellſchaft nachtheilig zuruͤckwirkt .

Unter den Stuͤtzen des Staatscredits behauptet in vielen

Laͤndern das Gebaͤude der Amortiſations - Caſſen die

wichtigſte Stelle . Sie ſind , wie wir in dem Kapitel uͤber

die Schuldentilgung ſehen werden , eine nuͤtzliche , bei einer

gewiſſen Groͤße der Schuld nothwendige Anſtalt , um die

Regelmaͤßigkeit und Puͤnctlichkeit in Erfuͤllung der gegen die

Staatsglaͤubiger eingegangenen Verbindlichkeiten zu ſichern,
Wie ihre Einrichtung und der Tilgungsplan aber beſchaffen

ſeyn mag ; ſo kommt es im Weſentlichen lediglich darauf

an , in welchem Verhaͤltniſſe die Zinſen der Staatsſchuld
und die uͤbrigen Beduͤrfniſſe zu den Hilfsquellen des Landes ,

und die Geſammteinkuͤnfte zu dem Betrage ſaͤmmtliche Aus —

gaben ſtehen , welche Mittel daher die Einnahme zur reellen

Schuldentilgung uͤbrig laſſen , oder welcher Zuſchuͤſſe durch

neue Anlehen man bedarf , und wie weit durch die Zinſen

der beſtehenden Schuld die Quelle des Credits ſchon aus —

geſchoͤpft iſt .

Darauf muß man bei Beurtheilung des financiellen Zu—

ſtandes eines Landes ſehen , was das letzte Reſultat ſeiner

Verwaltung iſt , und nicht auf die Groͤße des abgeſonderten
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Tilgungsfonds , nicht auf jene Plane , die auf mehrere

enerationen hinaus entworfen , und nie gehalten werden .

Durch jene Berechnungen , die klar und unwiderſprechlich

nachweiſen , daß man mit einer kleinen jaͤhrlichen Zahlung
in einer beſtimmten Zeitperiode ein großes Kapital zu tilgen

vermag , indem man der Tilgungsſumme jedes Mal die

Zinſen der jaͤhrlich getilgten Kapitalien beiſchlaͤgt, taͤuſcht
man ſich ſelbſt .

Man glaubt ſich der Schuld entledigt zu haben , ſo wie

man fuͤr die Zinſen und den Tilgungsfonds geſorgt hat .
Aber man vergißt , das die Werthe , welche die Rechnung
als wachſenden Tilgungsfonds darſtellt , nicht aus der Amor —

tiſationskaſſe entſpringen , ſondern jaͤhrlich von dem Ein —⸗

kommen des Volkes erhoben werden muͤſſen. Man vergißt ,
daß die Summen , die ſich erheben laſſen , und die ohne

Nachtheil fuͤr den Zuſtand der Geſellſchaft als Kapital zuruͤck⸗
erſtattet werden koͤnnen , beſchraͤnkt ſind ; und daß in dem

Zeitraum , fuͤr welchen die Tilgung berechnet wird , wenige
Jahre voruͤber gehen , die nicht neue Plagen und Laſten her —
beifuͤhren , und die Vorausſetzungen umſtoßen , worauf jene
Calculs beruhen .

Wer taub gegen die Lehren der Geſchichte und unter

Vorausſetzungen , wovon oft ein ewiger Friede nicht die un⸗

wahrſcheinlichſte iſt , nur die Reſultate ſeiner algebraiſchen
Berechnung vor Augen hat , wird zuverſichtlich demonſtriren ,
wie man mit einem Kapital , das nicht groͤßer zu ſeyn
braucht , als noͤthig iſt , um zinsbringend angelegt werden
zu koͤnnen , die ganze britiſche Schuld zu tilgen vermag .
Das Vertrauen auf ſolche Plane , deren Werth wir naͤher
zu pruͤfen Gelegenheit finden werden , macht unempfaͤnglich
fuͤr die Gefahren einer fortſchreitenden Anhaͤufung der

Staatsſchuld , und die zweckmaͤßigſte Einrichtung zur Be —

nutzung des Staatscredits wird dadurch gefaͤhrlich , daß
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ſie es moͤglich macht , unvermerkt zu dem Puncte zu ge⸗

langen , wo der geringſte Zuwachs von Laſt das kuͤnſtliche
Gebaͤude zertruͤmmert .

6. 9.

Vergleichungen zwiſchen verſchiedenen Staaten in Beziehung auf den

Staatscredit .

1. Allgemeine Bemerkungen über die Verſchiedenheit des ökonomiſchen Zuſtandes
der Länder .

So leicht es faͤllt , alle Urſachen im Allgemeinen zu be⸗

zeichnen , die in einem gegebenen Zuſtande dem Credit eines

Landes guͤnſtig oder unguͤnſtig ſind ; ſo ſchwer faͤllt es oſt ,

die Staͤrke dieſer Urſachen bei einer Vergleichung abzuwaͤgen,
die man zwiſchen verſchiedenen Staaten anſtellt .

Es iſt vorzüglich die Verſchiedenheit der national —

oͤkonomiſchen Entwickelung verſchiedener Laͤnder , der natuͤr—

lichen Bedingungen dieſer Entwickelung , und der Nominal⸗

preiſe der Beſtandtheile des Nationalreichthums , die eine

ſolche Vergleichung in mehreren Beziehungen erſchwert .
Man kann ſich von dem Reichthum verſchiedener Laͤnder,

der aus einer Menge verſchiedenartiger Beſtandtheile beſteht,

keine ohngefaͤhre Vorſtellung bilden , wenn man nicht von

dem Werthe dieſer Dinge in jedem Lande , und deſſen Aus—

druck in irgend einem gemeinſchaftlichen Maaße ausgeht/
und eine beſtimmte Werthgroͤße mit einer Reihe von Artikeln

in einem , menſchlichen Zwecken angemeſſenen Verhaͤltniſe
vergleicht ) .

) Der werthloſe Ueberfluß an einem Producte kann , wie bedeutend

er auch ſeyn mag , den Mangel an einem andern nicht erſetzen . Das

Holz , das im Walde verfault , bildet keinen Reichthum .

Bekanntlich herrſcht darüber , worin der Reichthum beſteht , eben

ſo wie über die Begriffsbeſtimmung von Werth und Preis , unter

den ausgezeichnetſten Schriftſtellern im Fache der Nalionalökonomie
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